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Vorwort
Fuchsenstunde – Thema „Corpsgeschichte“: Für mich wie wohl für viele die erste Be-
gegnung mit der Vergangenheit unserer Bavaria. Begeistert las ich die einzige damals 
existente Darstellung, die 1905 erschienene Geschichte aus der Feder von Karl Lotz IV. 
Seine Arbeit ist ein Musterbeispiel der zeitgenössischen Arbeitsweise, die Akkuratesse 
und Art der Quellenverwertung auch heute – besonders gegenüber dem, was andernorts 
in jenen Tagen an Corpsgeschichten erschienen ist – bemerkenswert. Dies gewinnt be-
sondere Bedeutung durch den späteren Verlust vieler Originalunterlagen.

Damals erschien die Welt noch in Ordnung. Aus späterer Zeit berichteten nur kursori-
sche und subjektive Erinnerungen Einzelner. Grundsätzliches über die einschneidenden 
Auswirkungen der nationalsozialistischen Ideologie und des Dritten Reichs aufs Corps
brachte erst die 1976 erschienene Geschichte unseres Corpsbruders Hans Stumm. Sie
war zu ihrer Zeit eine der ersten zusammenhängenden Darstellungen und ein durchaus 
mutiges Unterfangen, auch wenn – wohl mit Blick auf die eigene Rolle des Autors, aber 
auch mit Rücksicht auf zahlreiche, damals noch lebende Corpsbrüder – seine Ausfüh-
rungen überwiegend von dem Gedanken der Entschuldung getragen sind, von der Vor-
stellung des aus übergeordnetem Interesses gar nicht anders Könnens, und weniger von 
der Frage, ob die Zeitgenossen mehrheitlich auch anders gewollt hätten. Seine Darstel-
lung kann heute nicht mehr befriedigen, sie fordert das neuerliche Hinterfragen gerade-
zu heraus. Dies eröffnet uns die Chance, Fehlentwicklungen jener Zeit bereits in ihrer 
Entstehung kennenzulernen und das Gespür dafür zu schärfen, was auch damals ver-
meidbar oder auch unvermeidbar war bzw. gewesen wäre. Allein dies zeigt den großen
Gewinn einer Beschäftigung mit der eigenen Geschichte.

Als ich 1985 die Texte zum Bildband unserer Corpsgeschichte schrieb, ging es in erster 
Linie darum, Geschichte durch Bilder erfahrbar zu machen. Aus der Distanz von dreißig 
Jahren bedürfen manche der dortigen Aussagen gleichfalls der Korrektur. Die jahrzehn-
telange intensive Beschäftigung mit der Geschichte der Kösener Corps, aber auch mit 
den persönlichen Schicksalen unserer Corpsbrüder, die mit der Herausgabe unserer Ge-
samt-Matrikel vor fünf Jahren verbunden war, hat mir dies vor Augen geführt.

Fast genau die Hälfte der 200jährigen Geschichte unseres Corps spielte im Königreich, 
die andere Hälfte im Freistaat Bayern. Beides hat auch unserer Bavaria nachhaltig ge-
prägt; es lag somit auf der Hand, dies bei der historischen Darstellung entsprechend zu 
berücksichtigen. Anders als früher sind beim heutigen Leser historische Fakten kaum 
noch präsent. Die Rahmenbedingungen aber haben Aktive und Alte Herren bewegt, 
haben die den Universitäten zugemessene Aufgabe bestimmt, Professoren in ihrer Hal-
tung beeinflußt und Studenten geprägt. Als „Pflanzschulen der Nation“ sind die Univer-
sitäten stets neben ihrer Ausbildungsfunktion auch Denkfabriken für die Zukunft gewe-
sen, Sammelbecken begeisterungsfähiger, junger Intellektueller, und so prädestiniert, 
neue Ideen zu produzieren, diskutieren und propagieren. Die Verflechtung des univer-
sitären Lebens mit der hohen Politik sind vielfältig und unübersehbar. Nicht umsonst 
haben die Landesherren schon frühzeitig der Aufsicht über die Studierenden hohe Be-
deutung beigemessen. Diese Corpsgeschichte versucht deshalb, die Wege nachzuzeich-
nen – vom Leben in Deutschland zur Situation vor Ort, von der Stadt in die Universität
und zu den Studenten, von den unterschiedlichen Korporationsverbänden zu den Würz-
burger Bayern.
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Deutsche Geschichte ist die Geschichte eines Nord-Süd-Gegensatzes. Zunächst bei der 
Vorherrschaft im Deutschen Bund – Österreich oder Preußen – dann im deutschen Kai-
serreich zwischen Preußen und Bayern, heute nach der Zerschlagung des alten preußi-
schen Staates zwischen Bayern und dem „Rest der Welt“. Bayern war das erste deutsche
Land mit Verfassung, ein Hort liberaler Ideen und der erste Staat, in dem studentische 
Verbindungen staatlich garantiert wurden. König Ludwig I. beförderte die kulturelle 
Identität der Deutschen bewußt durch seine Bauten wie die Walhalla bei Regensburg 
und die Befreiungshalle bei Kelheim. Norddeutsche kamen gerne und oft für einige Se-
mester aus ihrer „kühlen“ Heimat in den schwelgerisch-barocken Süden; daran und
auch an der bayerischen Neigung zu Sonderwegen hat sich bis heute nicht viel geändert. 

Der Nord-Süd-Dualismus beherrschte auch den Kösener Verband. Dominiert war er
durch die große Zahl der norddeutschen Corps, während gleichzeitig die attraktivsten 
Universitäten im Süden lagen. Zuerst Würzburg, später München, Heidelberg und Tü-
bingen stellten die mitgliederstärksten SC. Dementsprechend interessant war es, welche 
Haltung deren Corps zu Grundfragen des Corpsstudententums einnahmen. Dies galt vor 
dem Ersten Weltkrieg, es zeigte sich erneut nach 1919 in der maßgeblichen Mitwirkung 
des Münchner SC bei der Ausdehnung des Verbandes auf Österreich, es wurde aber-
mals sichtbar beim Wiederaufleben der Corps in der Verbotszeit 1942-44 und ließ 1953 
das verbindungsfreundliche Würzburger Pflaster für vierzig Jahre zur Heimstatt des 
KSCV und Bavaria zum weithin bekannten Gastgeber des Schwarzen Kreises werden.

Durch das süddeutsche Lebenscorpsprinzip haben die Alten Herren auch nach ihrer eher
kurzen Studienzeit ihr berufliches und gesellschaftliches Wirken ins Corps getragen und 
so auf dessen Schicksal Einfluß genommen, Beispiel gegeben und Geschichte gestaltet,
lange bevor dies allgemein üblich war. Ihr Wirken gehört deshalb unverzichtbar zur Ge-
schichte des Corps. Dabei soll der Blick auf die Vergangenheit weitgehend durch zeit-
genössische Äußerungen bestimmt werden und nicht durch den heutigen Blick zurück. 
Die oft anzutreffende Schlauheit „sub scientia Dei“ muß sich messen an Wissensstand 
und Entscheidungsspielraum derjenigen, die das Ergebnis noch nicht kannten.

Das Buch soll auch Dank sagen an unser Corps für das, was es uns allen, besonders aber 
dem Verfasser, in vielen Jahren gegeben hat. Dieser Dank gilt auch denjenigen, die 
durch ihr Interesse für die Sache, durch ihre Mithilfe und Großzügigkeit erst sein Er-
scheinen ermöglicht haben.

Hannover, im Sommer 2020  Rolf-Joachim Baum





16 

   
   

   
 

wickelnden Unterweisung auf juristischem und medizinischem Gebiet. Bildung hieß in 
jenen fernen Tagen vor-naturwissenschaftlicher Grundlagenforschung nicht der Erwerb 
detaillierter Spezialkenntnisse, unter Bildung verstand der Zeitgenosse vielmehr den 
philosophischen Versuch, die Welt in ihrer Gesamtheit gedanklich zu ordnen, ein logi-
sches System zu entwickeln, das ihn instand setzte, ihre Abläufe unter ethisch-theokrati-
scher Sichtweise zu begreifen. Philosophische Erwägungen dominierten die Betrach-
tung der Abläufe auch in Medizin und Rechtswissenschaften, und die frühen Professo-
ren2 waren echte Universalisten, die sich nicht auf ein Gebiet beschränkten sondern ihre 
Weltsicht als logisches Ganzes vertraten, sich zu ihr bekannten. Die Einschränkung des 
Unterrichtsauftrages eines Hochschullehrers auf nur ein Fachgebiet oder auch nur Teile 
desselben ist eine Erfindung des 19. Jahrhunderts. 

Die vielleicht älteste Hochschule Italiens, die Scuola Medica Salernitana, nahm um 900 
ihren Ausgang von einem durch die Mönche des Klosters am Monte Cassino gegründe-
ten Spital; berühmt wurde sie für ihre Arzneimittellehre und tieranatomischen Studien. 
Die Universität Bologna hingegen führt sich auf die kaiserliche Bestätigung einer Juri-
stenschule in der Regierungszeit Heinrichs IV. im Jahr 1088 zurück; wahrscheinlich je-
doch ist ihre Gründung als Institution erst um 1140 anzunehmen. Ihre Entstehungsge-
schichte macht erstmals auch das Emanzipationsstreben der weltlichen Macht von der 
Bestimmung der Lehrinhalte durch den Klerus offenkundig. Durch Kaiser Barbarossa 
erhielt Bologna 1155 ein Scholarenprivileg, durch das jene der ausschließlichen Recht-
sprechung ihres dominus oder des Bischofs von Bologna unterstellte wurde. Die damit 
von den Studenten gegenüber der Stadt erworbene vermögensrechtliche und jurisdik-
tionelle Autonomie wurde zur Geburtsstunde des akademischen Bürgerrechts und der in 

Resten bis ins 20. Jahrhundert bewahrten akademi-
schen Gerichtsbarkeit. 

Universitätsgründungen waren in ihrer Anfangszeit 
auf Privatinitiativen beruhende, sich selbst verwal-
tende Zusammenschlüsse von Lehrenden und Ler-
nenden; ihr vollständige Bezeichnung lautete „uni-
versitas magistrorum et scholarium“, woraus sich 
die verkürzende heutige Bezeichnung „Universität“ 
(= Gesamtheit) ableitet. Zur Absicherung gegen Ein-
griffe von außen suchten diese „universitates“ ihrer-
seits um die Gewährung obrigkeitlicher Privilegien 
nach. In späterer Zeit kehrte sich die Reihenfolge 
um: Die Errichtung Hoher Schulen wurde von der 
vorherigen Verleihung päpstlicher und/oder kaiserli-
cher Genehmigungsbriefe abhängig gemacht.  

Die Universitas definierte sich in der Anfangszeit al-
lein durch das Zusammenkommen der Dozenten und 
ihrer Schüler. Entscheidend war dabei nicht der phy-
sische Ort sondern die intellektuelle Gemeinschaft; 
erst später wurde es üblich, feste Unterrichtsräume 
anzumieten oder anzukaufen. Je nachdem, wer die 

2   von lat. „profiteri“ = sich bekennen. 

Abb. 1 – Die Universitas magi- 
strorum et scholarium der Sorbon- 
ne in Paris; mittelalterliche Buch- 
malerei.
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Abb. 2 – Auszug aus der Chronik des Lorenz 
Fries; Gründung der Würzburger Universität 
im Jahr 1402. 

Hauptlast der Finanzierung übernahm, lassen sich dabei drei unterschiedliche Typen 
unterscheiden: Durch die Lernenden finanzierte Einrichtungen (Bologna), durch die 
Kirche getragene Institutionen (Paris) oder durch den jeweiligen Landesherrn bezahlte 
Lehrkräfte und Einrichtungen (Oxford). Natürlich hatte die Finanzierung weitreichen-
den Einfluß auf die Auswahl der Lehrinhalte, die Qualität der Vorlesungen und die Sta-
bilität der Einrichtungen. Gleichzeitig liefert sie uns eine weitere Begründung für das zu 
beobachtende Selbstbewußtsein der Studierenden gegenüber den Stadtbürgern, wie es in 
zahlreichen späteren Auszüge aus Hochschulorten – in Würzburg 1849 – sichtbar wird: 
Universität war eben dort, wo die Unterweisung stattfand. 

Die Organisation dieser alten Universitäten erfolgte ursprünglich nach der nationalen 
Herkunft ihrer Studenten, wobei kleinere Nationen den größeren zugerechnet wurden. 
Diese Nationen – in der Regel vier – hatten wesentlichen Einfluß auf die Verwaltung 
der Hohen Schule, da ihre Vorsteher deren Rektor wählten. Die später übliche Gliede-
rung der Universitäten nach Lehrfächern3 in Fakultäten findet dagegen ihre Parallele in 
der Organisation des Handwerks in Zünften und wurde erstmals an der Pariser Sorbon-
ne durchgeführt.  

Das Studium begann in der Regel im Le-
bensalter von 14-15 Jahren an der Arti-
stenfakultät. Die von den Scholaren von 
zu Hause mitgebrachten Kenntnisse wa-
ren dabei so unterschiedlich, daß einem 
Fachstudium der Theologie, Medizin 
oder Rechtswissenschaften das Studium 
der „sieben freien Künste“ („artes libe-
rales“) vorausging. „Frei“ wurden diese 
genannt, weil ihre Kenntnis den Bil-
dungsstand eines freien Mannes reprä-
sentierte; als solcher wiederum galt, wer 
nicht auf den Broterwerb durch seiner 
Hände Arbeit angewiesen war. Diese für 
den Adel typische Einstellung übertrug 
sich auf den Bildungsbeflissenen und 
liefert uns noch eine Begründung für das 
später stark entwickelte studentische 
Selbstbewußtsein; noch im 19. Jahrhun-
dert galt es in adeligen Familien als an-
stößig, für den Lebensunterhalt arbeiten 
zu müssen. Der Bildungskanon der frei-
en Künste umfaßte: Grammatik, Rheto-
rik, Dialektik, Arithmetik, Geometrie, 
Musik und Astronomie. Nach etwa sechs 
Jahren konnte der Absolvent der Arti-

3   Plural „ordines“ von lat. „ordo“ = Abteilung; davon abgeleitet lat. „ordinarius“ als Bezeich-
nung des Lehrstuhlinhabers als Leiters der Abteilung; hier findet sich nochmals ein Hinweis 
auf Herkunft der Hochschulen von klerikalen Strukturen, ist doch „ordinarius“ auch die Be-
zeichnung des Bischofs. 
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Abb. 4 – Das Julius-Spital, 1576-1921 als Univer-
sitätsklinik genutzt; Kupferstich von Gabriel Bodenehr 
um 1710, Bauzustand vor dem Brand 1699. 

Verfügung. Die Aufnahmezeremonie in die Studentengemeinschaft der Burse geschah 
in Form der „Deposition“, einer der kirchlichen Beichte nachempfundenen Zeremonie, 
bei der der Neuling nach entsprechenden Bußauflagen die Absolution erhielt; Reste die-
ses Brauches finden sich wieder in dem bis Mitte des 19. Jahrhunderts in Würzburg ge-
übten „Fuchsenbrennen“. Der „freie Bursch“ wiederum war derjenige, der – meist als 
Sohn wohlhabender Eltern oder Student an einer der höheren Fakultäten – außerhalb der 
Burse – und damit ohne deren Aufsicht und Zwängen unterworfen zu sein – in einem 
Privatquartier lebte. 

Universitäten außerhalb Italiens finden wir zunächst in Oxford (vor 1214) und Paris 
(1231), Salamanca (1218), Sevilla (1254) und Lissabon (1290), während die frühesten 
Gründungen auf deutschsprachigem Boden 1348 in Prag, 1365 in Wien, 1386 in Hei-
delberg, 1388 in Köln und 1402 – erstmals, wenn auch nicht beständig – in Würzburg 
erfolgten. Diese Gründungen waren auf jeweils vier Fakultäten ausgelegt und 
repräsentierten damit den Typ der an einem Ort komprimierten Präsenz aller 
Wissenschaftszweige (= universitas literarum). Reformation und Humanismus sowie die 
weiter fortschreitende Emanzipation der Territorialherren gegenüber Kaiser und 
„Heiligem Römischen Reich“ ließen am Ende des 15. und im 16. Jahrhundert eine 
ganze Reihe neuer Hochschulen entstehen, die im Sinne der territorialen Aufteilung des 
Reichsgebietes in katholische und evangelische Regionen und nach dem Grundsatz 
„cuius regio, eius religio“ ausgesprochen konfessionell geprägt waren.  

2. Gründung der Alma Julia – Studentisches Leben in Würzburg I582 –1790

Als 1582 Fürstbischof Julius Echter v. Mespelbrunn die nach ihm benannte Würzburger 
Universität erneuerte, tat er dies in der Absicht, dadurch in dem bereits halb zum Prote-
stantismus übergelaufenen Hochstift die Gegenreformation voranzutreiben. Standfeste 
katholische Theologen sollten 
dort herangebildet werden, die 
draußen im Lande dem Volk die 
neue Lehre austrieben, zuverläs-
sige katholische Verwaltungsbe-
amte, die geeignet waren, die Ba-
sis seiner eigenen weltlichen 
Macht wiederherzustellen. Dem-
entsprechend trug die Anstalt ei-
nen ausgeprägt katholischen 
Charakter. Sämtliche Professoren 
und Studenten – an anderen 
Hochschulen nach Nationen oder 
Fakultäten gegliedert – waren 
hier zu einer „akademischen ma-
rianischen Congregation“ verei-
nigt6.  

6   Wegele, Franz Xaver v., Geschichte der Universität Würzburg, 2 Bde., I. Geschichte, II. Ur-
kundenbuch, Würzburg 1882, Bd. I., S. 304. 



20 

Abb. 5 – Das Kollegiengebäude der 
Julius-Universität von 1582; Kupferstich 
von Gabriel Bodenehr um 1710. 

Zur Zusammensetzung der Studentenschaft berichtet v. Wegele: „Die Deutschen, die 
immerhin die Mehrzahl bildeten, rekrutierten sich zunächst aus dem Hochstift Würz-
burg, aber zugleich finden wir auch die anderen katholischen Landschaften Deutsch-
lands, wenn auch keine auffallend stark, vertreten. Desgleichen schickten uns die Nie-
derlande und Frankreich ihre Vertreter.“7 Ergänzend schreibt der 1593 als Mathematiker 
des Domkapitels und Professor der Medizin von Löwen nach Würzburg berufene Adri-
anus Romanus in seiner Autobiographie, daß in manchem Semester bis zu fünfzig Polen 
in Würzburg studiert hätten.  

Es finden sich in den „acta universitatis“ wie-
derholt Nachrichten über ein ungezügeltes, 
mitunter auch reichlich kriminelles studen-
tisches Leben. Die dort erwähnten Aus-
schweifungen, darunter mehrere zur Kenntnis 
der Obrigkeit gelangte Duelle, veranlaßten 
am 16.06.1668 ein allerhöchstes Rescript, in 
dem es heißt: „Also gebieten Wir, ...daß die 
in den underen Schulen begrieffene und der 
Philosophie obligenten Studenten... bei Tag 
und Nacht sich des Degentragens gänzlich 
enthalten, von den übrigen aber trium Facul-
tates Studiosi niemand mehr mit den Degen 
oder anderem Gewehr sich abends zu Som-
mers-Zeiten nach neun und zu Winters-Zeiten 
nach sechs Uhren ohne Liecht auff den Stras-
sen und Gassen betretten lassen solle.“8 Wir 
dürfen daraus schließen, daß den damaligen 

Kommilitonen der Gebrauch des Parisiens durchaus nicht fremd war, eine Tatsache, die 
der Annahme eines studentischen Verbindungswesens entgegenkommen würde. Ebenso 
enthalten die Universitätsakten eine Anweisung an die Wirte der Stadt, „keinen Studen-
ten ihre Wirthschaft zur Abhaltung von Kneipgelagen zu öffnen.“9 Auch dieses spricht 
eher für als gegen das Vorhandensein studentischer Zusammenschlüsse, wobei der Be-
weis hierfür jedoch fehlt.  

In der Folge des Dreißigjährigen Krieges hatte die Universität ihren guten Ruf weitge-
hend eingebüßt. Gründe für den inneren und äußeren Niedergang waren eine falsche 
Berufungspolitik und das damit einhergehende Absinken des Vorlesungsniveaus. An-
geblich mußten manche Professoren direkt ins Kolleg geprügelt werden, so zumindest 
berichtet ein Student von I760, der spätere russische Staatsrat Dr. Weickard. Derselbe 
erzählt weiter, es seien über mehrere Jahre keine Hörer mehr dagewesen, und v. Wegele 
ergänzt aus der Matrikel, daß es zwischen 1751 und 1775 insgesamt nur fünf Promotio-
nen gegeben habe. Solche Zustände, mag auch die vorstehende Schilderung in Einzel-
punkten übertrieben wirken, mußten früher oder später Folgen zeigen. Der Prozentsatz 
der Ausländer und die Zahl der Söhne des Adels wurden weniger, womit eine wesent-
liche Voraussetzung für die Entwicklung eines studentischen Verbindungslebens weg-

7   Wegele, Bd. I. S. 304. 
8   Wegele, Bd. II. S. 290f. 
9   Wegele, Bd. I. S. 307. 
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Abb. 29 – Ansicht der Stadt Würzburg um 1820 vom Steinberg, im Vordergrund rechts vor 
der Stadtbefestigung gelegen, die Villa Gätschenberger, später Corpshaus der Bavaria. 

1.3. Von der Stiftung der Bavaria bis zum Beginn der burschen-
schaftlichen Bewegung 

1. Der Schauplatz in Zahlen 

Würzburg war im Jahr 1813 eine Stadt mit 19.925 Einwohnern224, von denen über 80% 
der katholischen Religion angehörten, die Zahl der jüdischen Einwohner lag bei ca. 400. 
Die Universitätsmatrikel weist für 1815 die Zahl von 181 Immatrikulationen225 aus, 
während die Gesamtzahl der Studenten für das Wintersemester 1814/15 mit 401 Studen-
ten226 angegeben wird. Daraus errechnet sich ein Multiplikator von 2,2 zur Feststellung 
der Gesamtstudentenzahl auf Basis der Immatrikulationen. Im Wintersemester 1819/20 
hatte die Universität 629 Studierende, im Wintersemester 1824/25 erreichte sie 655227. 

Es lohnt sich, diese Zahlen mit denen der beiden anderen bayerischen Universitätsstädte 
zu vergleichen. Die Stadt Landshut zählte zu Beginn des 19. Jahrhunderts 8.627 See-
len228, eine genauere Angabe für 1815 fehlt, die Einwohnerzahl dürfte aber inzwischen 
bei etwa 9.500 gelegen haben229, wobei 99 Prozent der Bewohner Katholiken waren. 
Gesamtstudentenzahlen sind nicht bekannt, nur die Zahl der Immatrikulationen. Diese 

 
224  Wikipedia/Würzburg/Einwohnerentwicklung. 
225  Merkle, Sebastian, Die Matrikel der Universität Würzburg, München und Leipzig 1922. 
226   Lang/Schletter, a.a.O., S. 127. 
227   Lang/Schletter, a.a.O., S. 128. 
228   Herzog, Theodor, Landshut im XIX. Jahrhundert, Landshut 1969, S. 33f. 
229   Zum 1. Dezember 1840 wird die Einwohnerzahl Landshuts mit 12.119 angegeben. 
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Abb. 30 – König Maximilian I. Joseph. 
von Bayern, im Hintergrund München. 

lag 1814/15 bei 132 Studenten, im Jahr 1819/20 bei 245 Studenten und im Jahr 1824/25 
bei 339 Studenten230. Legen wir den Multiplikator von 2,2 zu Grunde, wie er sich für 
Würzburg errechnet hat, so können wir für das Jahr 1815 von einer Gesamtstudenten-
zahl von rund 300 Studierenden, für 1820 von 550 und für 1825 von 750 ausgehen. 

Die Stadt Erlangen zählte 1812 8.592 Einwohner231, die fast ausschließlich der evange-
lischen Religion angehörten. Exakte Angaben über die Gesamtzahl der in Erlangen Stu-
dierenden liegen nach Auskunft des Universitätsarchivs für die ersten Jahrzehnte nicht 
vor. Für das Jahr 1815 finden sich im Matrikelbuch 84 Immatrikulationen, für 1820 sind 
es 136 und für 1825 beträgt ihre Zahl 166232. Daraus errechnet sich – wieder unter Ver-
wendung des Faktors 2,2 – für das Jahr 1815 eine Gesamtstudentenzahl von 185, für das 
Jahr 1820 von 300 und für das Jahr 1825 von 370. 

Würzburg beherbergte somit bis 1825 die größte der drei bayerischen Universitäten; erst 
die Verlegung der Landshuter Hochschule in die Landeshauptstadt verdrängte sie dauer-
haft auf den zweiten Platz. Als Stadt hingegen war Würzburg nach München und Nürn-
berg und knapp vor Bamberg die drittgrößte Stadt Bayerns233. Das Erscheinungsbild 
von Stadt und Universität ist ausführlich im Bildband zu unserer Corpsgeschichte234 ge-
würdigt, die allgemeinen Lebensverhältnisse und deren Wandel im Laufe der Zeit im 

allgemeinen Teil der Corpsmatrikel235, sodaß 
sich eine Wiederholung an dieser Stelle erüb-
rigt. 

 

2. Die bayerischen Universitäts-Statuten 

Nach der bayerischen Besitzergreifung im 
ehemaligen Großherzogtum wurden die für 
Landshut erlassenen „Gesetze für die Studie-
renden“ durch königliche Order vom 02.12. 
1814 zur gleichartigen Anwendung auch in 
Würzburg verbindlich. Deren IV. Titel bein-
haltet alle Regeln, inklusive der zugehörigen 
Strafandrohungen, die der Obrigkeit für das 
Betragen der Studenten wesentlich erschienen. 
Wir lesen dort: 

„§6. Den Studirenden ist insbesondere 
verboten: …d) besondere Spiel- und Trinkge-

 
230   Freninger, Franz Xaver (Hg.), Das Matrikelbuch der Universität Ingolstadt-Landshut-Mün-

chen, München 1872. 
231   Wikipedia/Erlangen/Einwohnerentwicklung. 
232   Kunstmann, C. H., Personalstand der Universität Erlangen in ihrem ersten Jahrhundert (1742-

1843), Erlangen 1843. 
233   Die Hauptstadt München zählte 1813 51.396 Einwohner, Nürnberg hatte 1812 26.569 Bewoh-

ner und die Bewohnerzahl Bambergs betrug im Jahr 1811 17.095. Angaben nach Wikipedia/ 
…/ Einwohnerentwicklung. 

234   Bildband zur Corpsgeschichte, S. 22-29, 82. 
235   Corpsmatrikel, Band 1, S. 41-70. 



69 
 

lage – e) alles Tragen von Waffen jeder Art, der Degen, der sogenannten Schläger, 
Knotenstöcke etc. etc. – f) das Tragen einer besonderen Uniform, Cocarden und son-
stigen Auszeichnungen außer der National-Cocarde. – h) das zahlreiche Begleiten 
abziehender Studirender in Wägen und zu Pferde. – k) Das Besuchen der im Ge-
fängnisse sich befindenden Studirenden… 

§11. Duelle, jede andere Art von Zweykampf, und alle Theilnahme an denselben, 
sind den Studierenden auf das Schärfste verboten. 

§12. Wirkliche Duellanten, wenn das Duell keine Folgen gehabt hat, und wenn die 
Schuldigen übrigens fleißig und von untadelhafter Aufführung sind, sollen das erste 
Mal mit einer geschärften Carcer-Strafe von 6 bis 8 Tagen belegt werden. 

§13. Wenn die Duellanten zu den Unfleißigen und solchen Individuen gehören, wel-
che bereits als Renomisten bekannt sind, so soll die Carcer-Strafe mit dem Consilio 
abeundi geschärft werden… 

§16. Übungen mit bloßen Klingen, mit scharfen oder spitzigen Waffen, werden ei-
nem Duelle gleich erachtet, und sind wie wirkliche Duelle zu bestrafen… 

§18. Geht das Duell wirklich vor, und hat eine Tödtung oder Körper-Verletzung zur 
Folge, so finden noch außerdem die auf diese Verbrechen und respectiven Vergehen 
durch das Strafgesetzbuch bestimmten Strafen statt. 

§23. Da die geheimen Gesellschaften, unter welchen Namen und zu welchen Zwek-
ken sie errichten werden mögen, durch die Verordnung vom 4. Nov. 1799 und 5. 
März 1804 im Königreiche bereits allgemein verboten sind, und die Studierenden, 
insbesondere wegen der schädlichen Folgen, die aus dergleichen Verbindungen in 
mehreren Beziehungen für sie entstanden sind, bey ihrer Immatriculirung sich sogar 
eidlich verpflichten müssen236 weder in solche Verbindungen zu treten, noch darin 
zu verbleiben, wenn sie zuvor Mitglieder derselben waren, so ist jede Theilnahme an 
dergleichen Gesellschaften künftig als eine höchst strafbare Handlung anzusehen. 

§24. Inländer, welche nach der von ihnen abgegebenen Versicherung entdeckt wer-
den, daß sie Mitglieder einer solchen geheimen Gesellschaft seyen, sollen von der 
Universität mit öffentlichen Anschlage relegirt  und überdies als Meineidige dem ge-
eigneten Gerichte zur Bestrafung übergeben werden. 

§27. Studirende, welche zwar nicht überführt werden können, dergleichen geheimen 
Gesellschaften anzugehören, jedoch durch das Tragen der auf solche Verbindungen 
hinweisenden Abzeichnungen an den Hüten, Mützen, Kleidern, Tabakspfeifen, Uh-
ren, oder durch mystische Zeichen und Motto’s in ihren Stammbuchblättern gegrün-
deten Verdacht gegen sich erregen, daß unter ihnen dergleichen geheime Verbindun-
gen im Geheimen fortgepflanzt werden, sollen unter strengste Aufsicht, sowohl von 
Seiten des Rectorats, als der Polizey genommen werden. 

 
236            

          
       

               
      

Diese eidliche Verpflichtung wurde am 30.09.1815 dahingehend abgewandelt, daß ein schrift- 
licher Revers des Immatrikulanden mit der entsprechenden Versicherung ausreichte, „in kei- 
ner geheimen Verbindung sich [zu] befinde[n], noch in eine solche künftig tretten wolle, oder 
wenn er bisher Mitglied einer solchen Gesellschaft war, daß er von nun an derselben entsage.“ 
(Staatsarchiv Würzburg Univ.-Curtatel Nr. 167)
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§28. Ältere Candidaten, welche über die jüngeren oder neu ankommenden Studiren-
den eine Obergewalt sich anmassen, die sie in ihre Gesellschaften dadurch zwingen 
wollen, daß sie dieselben öffentlich verspotten, mit Schimpfnamen belegen, andere 
von dem Umgange mit ihnen abhalten, wie bey den vormaligen Landsmannschaften 
unter allerley unanständigen Formeln üblich war, sind als gefährliche Verführer zu 
behandeln, und nach vorgängigen ernstliche fruchtlosen Ermahnungen und gelinde-
ren Bestrafungen von den Universitäten zu entlassen.“237 

Die Vorbedingungen einer Zulassung zu den drei höheren Fakultäten wurden am 19. 
Dezember 1814 durch die königliche Hofkommission präzisiert: „Für das Studium der 
allgemeinen Wissenschaften, zu welchen kein Studirender ohne das vorschriftsmässig 
erlangte Gymnasial-Absolutorium zugelassen werden soll, ist entweder ein vollständi-
ger zweyjähriger Lyceal-Cursus, oder ein voller Jahrcursus auf der Universität erforder-
lich, wonach diejenigen Studirenden, welche von den Gymnasien unmittelbar an die 
Universitäten übergehen, bey dieser nur zum Studium der allgemeinen Wissenschaften 
angenommen werden können.“238 Dies erklärt, warum so viele spätere Juristen und Me-
diziner als „cand. phil.“ in der Matrikel geführt werden. 

 

3. Der Comment des Würzburger SC 

Der SC-Comment des Jahres 1817 setzte sich über das generelle Verbindungsverbot 
souverän hinweg und bezeichnete sich selbst als „Inbegriff dieser das Betragen der auf 
der Universität zusammenlebenden Studirenden bestimmenden Normen, durch sie 
selbst zum Gesetz erhoben“239. Er umfaßte 71 Paragraphen, und wir können davon aus-
gehen, daß er im wesentlichen auf einem bereits vorher bestehenden Regelwerk240 auf-
baute, das lediglich überarbeitet worden war. Der Seniorenconvent verstand sich als 
„das Burschengericht, welches die Aufrechthaltung des Comment handhabt und… in al-
len Rechtsfällen... entscheidet. Seine Aussprüche sind absolut gültig.“ 

Die Gültigkeit des Comment erstreckte sich auf alle Burschen. „§3. Bursche im allge-
meinen ist derjenige, der sich auf der Universität befindet, und immatrikulirt ist.“ Die 
Burschen wurden dann nach Universitätsalter eingeteilt in krasse (1.) und Brandfüchse 

 
237  Königlich Bayerisches Intelligenzblatt für das Großherzogthum Würzburg vom 29.11., 3.12., 

6.12., 15.12. und 22.12.1814. 
238   Königl. Bayer. Intelligenzblatt für das Großherzogthum Würzburg vom 24.12.1814. 
239  Dieses und alle nachfolgenden Zitate aus dem Comment für die Universität Würzburg von 

1817 im Archiv des KSCV im IfH, NKA C90. Im Protokollbuch des SC 1814-1823 im Ar-
chiv der Moenania lesen wir am 30.07.1817: „Der neu entworfene Comment wurde garantirt 
und seine Gültigkeit auf den 1ten August d. J. festgesetzt.“ Der Comment im Archiv des 
KSCV trägt jedoch auch den Zirkel der Helvetia, die laut Protokolleintrag erst am 12.12.1820 
vom SC anerkannt worden ist. Es findet sich im Protokollbuch kein Eintrag, der auf eine zwi-
schen 1817 und 1820 erfolgte neuerliche Revision des SC-Comment hinweisen würde; sol-
ches wäre in Folge der Auflösung der Bavaria im Juni 1818 und der anschließenden Ausein-
andersetzung mit der Burschenschaft auch sehr unwahrscheinlich gewesen. Es ist deshalb da-
von auszugehen, daß der Zirkel der Helvetia erst nach deren Aufnahme in den SC unter den 
Comment gesetzt worden ist. 

240  So heißt es im SC-Protokoll vom 04.07.1814 „Eine neu constituirte Landsmannschaft kann 
nur dann als wirklich bestehend betrachten werden, wenn gegenwärtiger Comment von ihr ga-
rantirt worden ist.“ 
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Abb. 31 – SC-Protokoll vom 
30.07.1817 mit Annahme des 
ältesten erhaltenen SC-Comment. 

(2.), Jungburschen (3.), Burschen (4.), Altburschen (5. und 6. Semester) und bemooste 
Herren (alle übrigen Semester). Bezüglich der letzten Gruppe galt: „§70. Das Erklären 
eines Studenten zum Philister hat die Wirkung, daß alle seine Rechte und Verbindlich-
keiten eines Würzburger Burschen erlöschen. Nur derjenige, der sechs Semester auf der 
Universität war – besondere Fälle, wo der Seniorenconvent entscheidet, ausgenommen 
– hat das Recht, sich beym Seniorenconvente als Philister zu erklären.“ 

Der Comment unterschied weiter zwischen den 
Mitgliedern der Landsmannschaften und den Re-
noncen. Zu ersteren bestimmt er: „Die einzelnen 
Landsmannschaften als Vereine241, die zu einem 
Zwecke gemeinschaftlich hinarbeiten, nämlich: 
durch Garantirung eines gemeinschaftlichen Com-
ments ein honorisches Verhältnis unter Studenten, 
und ihre alten Rechte und Freiheiten aufrecht zu 
erhalten, sind sich gegenseitig Achtung und Bey-
stand schuldig. Alle Gesellschaften haben gleiche 
Rechte und Verbindlichkeiten. Auch sind sie auf 
Ehrenwort verpflichtet, gegenseitig – betreffe es 
einzelne Glieder oder das ganze Corps einer Lands-
mannschaft – sich beyzustehen, wenn wider den 
Comment, oder die Beschlüsse des Seniorencon-
ventes gehandelt werden sollte.“ Jede Landsmann-
schaft mußte mindestens drei Mitglieder zählen, 
„weniger können solche nicht repraesentiren.“ Für 
den Fall der notwendig werdenden Suspension 
blieb den Gesellschaften ein Rekonstitutionsrecht für ½ Jahr garantiert. Die Zahl der 
Chargierten pro Gesellschaft war auf höchsten fünf begrenzt, wobei zum SC jede Ge-
sellschaft zwei Repräsentanten entsandte. Bei Stimmengleichheit im SC sollte „an eine 
fremde – mit Würzburg im Kartell stehende – Universität geschrieben werden.“ 

Zu den Renoncen hieß es: „§ 21. Jeder Academiker, der sich unter keiner Landsmann-
schaft befindet, ist Renonce. Im Zweifel wird jeder dafür gehalten. Jedem Renoncen 
steht es frey, sich zu einer beliebigen Landsmannschaft zu halten. – §24. Jeder Renonce 
hat das Recht, sich ein Seniorenconvent zur Entscheidung einer Burschensache auszu-
bitten, und sich persönlich oder schriftlich, oder durch ein Gesellschaftsmitglied an das-
selbe zu wenden.“ Für das Verhältnis zwischen Renoncen und Mitgliedern der Lands-
mannschaften galt: „§22. Überall hat das Landsmannschaft-Mitglied Vorzug vor den 
Renoncen; so wie auch die Landsmannschaften bey Feyerlichkeiten das Directorium 
führen.“ 

Der Status des „Renoncen“242 bedarf einer näheren Erklärung. Er bezeichnet zunächst 
denjenigen Studenten, der sich „zu einer Landsmannschaft hielt“ aber „nicht unter der 
Landsmannschaft war“ und damit denjenigen, der bei seinen späteren Abgang von der 

 
241 Dem gegenüber steht, wie es in der Einleitung heißt „die Würzburger Landsmannschaft“ als 

Gesamtheit der Studierenden. 
242  Von frz. „renoncer“ = verzichten, was meint, daß die Mitglieder dieser Gruppe auf einen An-

spruch zum Erwerb der Vollmitgliedschaft in der Gesellschaft verzichten. 
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Universität entweder völlig aus den Augen der Gesellschaft verschwand oder sich – bei 
Bavaria ab 1846 – zum Renoncenphilister erklären lassen konnten, wodurch er auch 
künftig in einem losen Kontakt zum Corps verblieb. Von den Renoncen unterschieden 
wurden die „Obscuranten“243, die sich während ihrer Studienzeit von den bestehenden 
Gesellschaften komplett fernhielten. In einem zweiten Ansatz bezeichnet der Begriff 
„Renonce“ aber auch den künftigen Burschen, der nach vorausgegangener Corpserzie-
hung rezipiert werden sollte In der Konstitution der Franconia von 1805 lesen wir: „Re-
ception ist die feierliche Aufnahme eines Renoncen als Bundesglied.“244 Die Bezeich-
nung „Fuchs“ diente zu jener Zeit ausschließlich der Beschreibung der zurückgelegten 
Studiensemester. Insofern ist es unzutreffend, wenn der an gleicher Stelle zu findende 
Satz „Insbesondere hat sich der Senior mit der Correction und Kultur der fränkischen 
Füchse zu beschäftigen… Jede Correction eines Fuchsen bezweckt nur sein eigenes Be-
stes und ist ein heilsames Mittel, denselben zu einem braven Burschen umzuschaf-
fen…“245 dahingehend interpretiert wird, die Franken-Konstitution habe zwischen Füch-
sen als angehenden Gesellschaftsmitgliedern und Renoncen unterschieden.  

Breiten Raum nahmen im Comment die Bestimmungen zu Honorigkeit und Ehrenwort 
ein. „§28. Jeder Akademiker wir im Zweifel für honorisch gehalten, und zwar so lange, 
als er nicht ausdrücklich vom Seniorenconvente in Verschiß kömmt. – §29. Das Ehren- 
oder Burschenwort ist die heiligste Betheuerung eines Burschen. Dasselbe soll nie we-
gen Kleinigkeiten gewichst werden. – §30. Gegen ein gegebenes Ehrenwort kann kein 
anderes gegeben werden, indem ein falsch bewiesenes Ehrenwort Verschiß nach sich 
zieht.“ 

Mensuren existierten in zwei Formen: Als Duelle, die aus einer Kränkung der Bur-
schenehre resultierten – wobei „Dumm“ oder „Dummer Junge“ als höchste Form des 
Tusches galten – und als das „sich aus dem Verschiß Schlagen“. Jeder Beleidigte war 
grundsätzlich verpflichtet, seinen Beleidiger zu fordern. „§39 Der Beleidiger muß dem 
Beleidigten selbst Satisfaction geben, ausgenommen in Fällen der Unmöglichkeit, als 
Verreissung, Krankheit etc., wo ein anderer für ihn sich schlagen kann. Ein Bursche mit 
einem gebrechlichen Körper kann nicht zum Losmachen gezwungen werden; doch muß 
sich ein solcher vor jedem vorsätzlichem Scandale hüten, widrigenfalls aber revociren 
und depreciren, welche Satisfaction er auch bekommen muß.“ Zur Teilnahme an Men-
suren waren „zwey Sekundanten aus zwey verschiedenen Gesellschaften“, „ein Gesell-
schaftsmitglied als Zeuge“246, und je ein Zuschauer von jeder Partei zugelassen. 

Zu den Waffen war bestimmt: „§43. Alle Skandale sollen auf Würzburger Stoßschläger 
losgemacht werden, wovon das Stichblatt im Durchmesser neun Zoll, die Klinge vom 
Stichblatte an drey Schuh und einen Zoll Würzburger Werkmaas247 hat. – §44. Aus-

 
243 Von lat. „scurus“ = dunkel, im übertragenen Sinne „dunkle Gestalten“, womit für die Benen-

nung der Studenten ohne Gesellschaftsbezug die finsteren Kneipen herhalten mußten, in de-
nen sie im Gegensatz zu den Commershäusern der Landsmannschaften verkehrten. 

244  Leupold, Die Constitution des Corps Franconia zu Würzburg…, S. 25. 
245  Leupold, Die Constitution des Corps Franconia zu Würzburg…, S. 22. 
246  Der spätere Unparteiische. 
247  Ursprünglich definierte fast jede Stadt ihre eigenen Längenmaße; so betrug der Aschaffenbur-

ger Schuh 28,75 cm, der Würzburger Schuh 29,2 cm, der Nürnberger Schuh 30,3 cm; Fuß und 
Schuh sind synonym gebrauchte Begriffe. Örtlich unterschiedlich war er unterteilt in 10 oder, 
wie  in Würzburg, 12 Zoll. Der 1809 eingeführte bayerische Fuß maß 29,2 cm und unterteilte 



73 
 

 
 Abb.32 –  Würzburger Stoßdegen um 1830 mit den Farben der Bavaria.  

nahmsweise werden auch Parisiennes zum Losmachen gebraucht, welche von beyden 
Theilen angeboten werden können, worüber aber vom Seniorenconvente die Erlaubniß 
einzuholen ist.“  

Beim Stoßduell wurde zunächst die Mensur genommen, wobei sich die Duellanten mit 
versetzten Füßen gegeneinander auslegten und die Spitze des Schlägers die Brust des 
Gegners gerade berühren sollte. Dieser Abstand wurde vom Zeugen mit einem Kreide-
strich hinter dem rückwärtigen Fuß angezeichnet. Bei Pariser-Duellen wurde keine 
Mensur genommen. Ein Duell dauerte normal neun Gänge ohne Anschiß, wonach Satis-
faktion zu nehmen war. Als Anschiße zählten „1. alles, was auf dem Rumpfe oder Ko-
pfe sitzt, 2. Jedes neue Dreyeck auf dem Oberarm oder Oberschenkel, 3. Drey Löcher 
zusammen als Anschiß.“ Das Duell war beendet entweder durch einen Anschiß des Be-
leidigers oder durch ein Schassen eines Paukanten hinter die Mensur. Letzteres galt na-
türlich nicht für die Mensur auf Parisiens; hier konnten sich die Paukanten frei im Raum 
bewegen. War der Beleidigte „angeschissen“, konnte er auf nochmals neun Gängen be-
stehen.  

Die zweite Form der Mensur, das Schlagen aus dem Verschiß, erfolgte bei einem tem-
porär verhängten Verruf nach Ablauf der Strafzeit in Form eines Duells über ebenfalls 
neun Gänge, wobei der „Schisser“ gegen je einen von jeder Landsmannschaft bestimm-
ten Burschen, in der Regel deren Repräsentanten, anzutreten hatte. Die Gesellschaften 
waren dabei verpflichtet, auch ohne Anschiß Satisfaktion zu nehmen. Insgesamt war 
Herausschlagen nur dreimal möglich, bei einem vierten mit Verschiß zu bestrafenden 
Vergehen galt dieser perpetuell.   

Der Comment regelte auch das Verhältnis zu anderen Universitäten: „Es ziehen hier 
alle Universitäten, welche drey Fakultäten und einen Comment haben:“ Diese Bestim-

 
sich in 10 Zoll, womit 1 Zoll 2,92 cm entsprach. Der Stichblatt-Durchmesser errechnet sich so 
mit 26,3 cm, die Klingenlänge mit 90,05 cm. Der Parisien dagegen wies eine mit 85 cm etwas 
kürzere Klinge und auch ein kleineres Stichblatt auf, bot also eine kleinere Parierfläche und  
war damit die gefährlichere Waffe.  
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mung garantierte, daß nur Volluniversitäten anerkannt wurden und akademische Lehr-
anstalten, wie z.B. die Chirurgenschule oder die philosophische Fakultät des Lyceums 
in Bamberg, als ungleichwertig ausgeschlossen blieben. Studenten, die von einer „nicht 
ziehenden“ Hochschule nach Würzburg kamen, wurden hier bezüglich ihres Hochschul-
alters als Füchse eingestuft. „Conditionirende Pharmaceuten248und Chirurgen“249 
wurden generell nicht als Burschen anerkannt. Bei den anerkannten Hochschulen unter-
schied man zwei Fälle: Einmal diejenigen Hochschulen, mit denen man im Kartell 
stand; hier wurden mitgeteilte Beschlüsse – insbesondere Verrufe – ohne eigene Prü-
fung anerkannt. Zum anderen die Hochschulen, mit denen kein Kartell bestand; über die 
Entscheidungen der dortigen Seniorenconvente behielt sich der Würzburger SC eine 
eigene Prüfung vor der Anerkennung vor. 

4. Studentisches Leben 1814 – 1817

Zwei durch die Behörden abgefaßte Briefe überliefern Einblicke ins tatsächliche Stu-
dentenleben. Aus dem Brief des Studiosus Kirchner250 vom 03.11.1814 an seinen 
Freund Wittmann251 in Landshut ist schon einmal zitiert worden; hier nun eine weitere 
Passage: „Schönlein252 und Schauer253 studieren (in unserer jetzigen Sprache: Ochsen) 
sehr brav. Aber gewaltig wirst Du Dich wundern, wenn Du hören mußt, daß der Polyp 
[= Schauer] ein wahrer Renomist Koch II254 geworden ist, der mit Pistollen ausstaffirt 
und mit der Hetzpeitsche in der Hand in Würzburg herumläuft, um die Kerls auf offener 
Strasse herumzuhauen, die nicht nach seiner Pfeiffe tanzen wollen. Rosenmärkel255… 
wirst Du vielleicht von Erlangen aus kennen, er war mehrere Jahre Senior von Baruthias 
Söhnen, wurde dann Hofmeister und studirt jetzt hier um abzusolviren. Wir leben jetzt 

248  Zur Ausbildung als Apotheker siehe Corpsmatrikel Bd. 1, S. 108f.; conditionierende Apothe-
ker (lat. condicere = vertraglich abmachen) waren angestellte Apothekergehilfen ohne volle 
Approbation und ohne akademische Ausbildung. 

249  Über die Entwicklung des Berufsbildes des Chirurgen siehe Corpsmatrikel Bd. 1, S. 117f.  
250   Friedrich Kirchner aus Bamberg, imm. in Landshut am 18.11.1812 als stud. med., als solcher 

am 18.11.1814 in Würzburg immatrikuliert. 
251   Eugen Wittmann aus Bamberg, imm. am 02.11.1811 in Erlangen als stud. jur., in Landshut 

am 18.01.1812 als stud. jur. 
252  Johann Schönlein aus Bamberg, imm. in Landshut am 05.11.1811 als stud.phil., am 13.11. 

1814 als cand. med. in Würzburg, habil. 1817 in Würzburg, 1824 o. Professor und Leiter der 
med. Klinik am Juliusspital, 1832 aus politischen Gründen seiner Ämter enthoben, 1833 Pro-
fessor für klinische Medizin in Zürich, 1840 als solcher in Berlin und Leibarzt Friedrich Wil-
helm IV. 

253 Ferdinand Schauer aus Bamberg, imm. in Landshut am 18.11.1811 als stud. phil., dort angeb-
lich Mitglied der Franconia, imm. in Erlangen am 24.04.1812 als stud. med., rezipiert bei Ba-
ruthia am 27.05.1812, immatrikuliert in Würzburg am 13.11. 1814 als stud. med.; die in den 
KCL 1960 bei Franconia Würzburg zu findende Angabe, daß der dort 1814 rezipierte Ferdi-
nand Schauer derselbe sei wie der Bayreuther Schauer, scheitert schon daran, daß der Franke 
als Appellationsgerichtsdirektor, der Bayreuther hingegen als Arzt geführt wird. 

254   Georg Koch aus Landshut, imm. dort am 04.11.1811 als stud. chir. 
255 Johann Friedrich Rosenmerkel aus Limmersdorf, imm. in Erlangen am 28.04.1807, rez. bei 

Baruthia im Juni 1807, xxxx, xxx, x, später stud. med., imm. in Würzburg am 07.11.1814 als 
stud. med., †1821 als Badearzt in Bad Kreuth (Ort des Kartellabschlusses 1820 mit Baru-
thia!). 
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Abb. 33 –   Der Renomist. 

für uns ohne alle landsmannschaftliche Verbindung 
und halten blos als Freunde und Kameraden zusam-
men… Auch von Deinem Vetter Pfretschner256 willst 
Du etwas wissen! Der spielt als Chargirter der frän-
kischen Gesellschaft den wichtigen, thut sehr altklug 
und weise, giebt sich einen Anstrich von Solidität 
und Ernsthaftigkeit, will alles kennen gerade ma-
chen, jede etwas derbe Äußerung soll man sich nach 
seinem Codex bey keiner Gelegenheit erlauben etc. 
Übrigens ist er ordentlich!“257. 

Die Schilderung des Pfretschnerschen Betragens 
scheint zu bestätigen, daß die in den Gesellschafts-
statuten geforderte Einwirkung auf eine Verbesse-
rung des studentischen Umgangstons nicht ohne Er-
folg geblieben ist. Schauer hingegen, als Mitglied der 
Franconia eher zweifelhaft, entspricht den Typus des 
„Renomisten“. Es wäre jedoch vermessen, damit allen Mitgliedern der späteren Corps 
ein tadelfreies Benehmen bescheinigen zu wollen. Bei den gemeinsamen Kommersen 
der Gesellschaften wurde kräftig um Mensuren geramscht, wie dem folgenden Brief zu 
entnehmen ist. Wenn also später die Burschenschaft ein zu bekämpfendes Duell-Unwe-
sen anprangerte, so kann dem angesichts einer solchen Schilderung nicht widersprochen 
werden. Den zweiten Brief schrieb der Franke Pfülf258, er ist mit 19. bzw. 29.07.1817 
datiert und wohl nie abgeschickt worden. Bei den Ermittlungen zur Auseinandersetzung 
mit der burschenschaftlichen Teutonia wurde er im April 1818 sichergestellt; hier sein 
Wortlaut:  

„Es herrschte auch in diesem Semester noch die traurige  Spannung unter den Gesell-
schaften; doch schienen sich die Baiern mehr auf unsere Seite zu neigen als ehemals, 
besonders da Stenglein und Lurtz wieder hier sind. Endlich überzeugten wir uns ganz 

 
256  In der Matrikel finden sich zwei Namensträger: Ignaz Pfretschner aus Waismain, imm. am 

06.12.1812 in Würzburg als stud. cameral., später jur., rez. bei Franconia 1811, xxx, KCL 
1960 Nr. 139/67, und dessen Bruder Adam Pfretschner aus Waismain, imm. in Würzburg am 
14.11.1814 als cand. phil. Letzterer gehörte angeblich der Franconia nicht an, wird aber von 
Leininger als deren Senior nach der „Pelikan-Affaire“ genannt. Er wurde Mitglied der Germa-
nia und war der Gegner des im Duell gefallenen Grafen Hegnenberg-Dux; dazu lesen wir im 
Brief der Germania vom 14.02.1819: „Wir beeilen uns Euch einen unglücklichen Vorfall be-
kannt zu machen. Unser Mitglied stud. med. Pfretschner erstach nämlich den Grafen Max v. 
Hegnenberg-Dux von München, stud. iur., heute morgen im Zweikampf. Pfretschner mit den 
beiden Kampfwarten Graf Lerchenfeld von München und Caspar Güssbacher von hier, der-
zeit Sprecher stud. iur., suchten ihr Heil in der Flucht, und werden sich wahrscheinlich auf 
eine oder andere nördliche Hochschule begeben; wir ersuchen Euch diesen Bedrängten thätige 
Hilfe zu leisten, und wünschen vor allem, daß Jena, Leipzig und Halle davon in Kenntnis ge-
setzt werden. Die eingetretene Untersuchung hält uns ab, dieses selbst zu thun.“ (Baum, Rolf-
Joachim, Sieben Briefe zur Geschichte der Würzburger Urburschenschaft und des Corps Ba-
varia, in: EuJ Bd. 27 (1982), S. 224. 

257   Staatsarchiv Würzburg, Univ.-Curatel Nr. 167, Brief vom 03.11.1814. 
258  Franz Josef Pfülf aus Würzburg, imm. in Würzburg am 07.11.1815 als cand. phil., rez. bei 

Franconia 1815, nicht in der KCL 1960. 
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Abb. 34 – Würzburger Stammbuchblatt vom 18.07.1815 mit einer Kneipszene. 

von ihrer Gesinnung auf unserem ersten Commerße bei Capretz; dahin kam nun Wolf259 
mit einigen seiner Landsleute sehr betrunken, und zeichneten sich durch Lärmen und 
jämmerliches Singen aus, welches aber bloß mit der Ermahnung des praeses, sich besser 
zu betragen, ablief, bis endlich Siebold260 bemerkte, daß Kaidel261 und Friedreich jun.262 
(über sein gewöhnlich lächerliches Aussehen) lachten; hierauf constituirte er beide nach 
dem praesidium, wobey es dann zu Scandalen und der größten Unordnung und Lärmen 
kam; es wurde herüber und hinüber gestürtzt auf die schönste Weise, die Ba…n sahen 
das schändliche Betragen der M...er ein und ließen sich nun auch hören. Unter andern 
sagte Wolf zu Rose263, welcher heftig gegen sie stritt, er verstünde nichts davon.‘ Rose 

 
259 Johannes Wolff I aus Kürnach, imm. in Würzburg am 11.11.1813 als cand. phil. später med., 

rezipiert bei Moenania 1814, KCL 1960 Nr. 141/7. 
260  Philipp Franz v. Siebold aus Würzburg, imm. in Würzburg am 12.11.1815 als cand. phil. 

später med., rezipiert bei Moenania 1816, der spätere Erforscher Japans.  
261  Josef Kaidel aus Mainberg, imm. in Würzburg am 12.11.1812 als cand. phil., rezipiert bei 

Franconia 1812 KCL 1960 Nr. 139/79. 
262  Johann Adam Friedreich II aus Würzburg, imm. in Würzburg am 03.11.1815 als cand. phil., 

später med., bei Franconia als Renoncenphilister aus dem Jahr 1815 geführt, KCL 1960 Nr. 
139/96. Sein Bruder war Johann Baptist Friedreich I. aus Würzburg, imm. am 10.11.1812 als 
cand phil., später med., rezipiert bei Franconia 1813, KCL 1960 Nr. 139/81, 1820 außeror-
dentlicher, 1830 ordentlicher Professor der Heilkunde in Würzburg, 1833 aus politischen 
Gründen seines Amtes enthoben, 1850 als Honorarprofessor der gerichtlichen Medizin in Er-
langen teilweise rehabilitiert. 

263  Heinrich Rose aus Nürnberg, imm. in Würzburg am 29.10.1814 als stud. med., rezipiert bei 
Bavaria 1815; auf einem 1930 noch vorhandenen Pfeifenkopf von 1817 ist er an 12. Stelle, 
d.h. nach Stenglein I. und damit direkt nach den Stiftern des Corps verzeichnet; er unterzeich-
nete im April 1816 im Stammbuch Ihl mit einem Bayernzirkel und wurde nach dem 29.07. 
1817 c.i. excludiert wegen Ehrenwortbruchs. 1818 wurde er Mitglied der Germania, versuchte 
dort im WS 1818/19 zusammen mit ca. 30 Renoncen eine Abspaltung zur Erneuerung der Ba-
varia, die jedoch scheiterte, daraufhin wurde er dort erneut c.i. excludiert, bemühte sich später 
um seine Wiederaufnahme in die im Dezember reunierte Bavaria, wurde jedoch abgewiesen, 


	Baum I-0
	A.1 pf
	A.2a pf
	A.2b pf
	A.3 pf
	A.4 pf
	A.5 pf
	B.1 Literatur
	B.2 Namensverzeichnis Buch 1 korr Neu
	B.3. Abkürzungsverzeichnis Buch 1 korr.



